
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Herbstschulung 2011 
 

− Praktische Fälle zu Thema 2 - 
 

 
 

Themen: 
 

1.   Beschaffung, Bewertung und Überprüfung ausländischer 
Urkunden im Bereich des Personenstandswesens 

2.   Fragen aus der Praxis  
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1. Anerkennung der Vaterschaft durch den Ehemann der Mutter nach Einbennung 
gemäß § 1618 BGB 
 
 
Die Mutter des Kindes und ihr Ehemann haben nach ihrer Eheschließung (12.12.2006) 
dem Kind mit Wirkung vom 10.02.2007 gemäß § 1618 BGB ihren Ehenamen Schulz 
(Name des Ehemannes) erteilt. 
 
Am Geburtseintrag des Kindes ist ein entsprechender Randvermerk beigeschrieben. 
 
Zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes (12.11.2003) war die Mutter nicht verheiratet und 
führte den Familiennamen Drexler. 
 
 
Dem Geburtsstandesbeamten geht nunmehr eine Vaterschaftsanerkennung des Herrn 
Schulz mit Zustimmung der Mutter und eine Anschlusserklärung des Kindes an den 
elterlichen Ehenamen (§ 1617c BGB) zu. 
 

 
Persönliche Notizen 
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2. Einwilligung des Vaters zur Einbennung gemäß § 1618 BGB 
 
Herr Frank geb. Ruf wurde am 17.06.2005 von Frau Frank (Geburtsname der Frau ist 
Ehename) geschieden. 
 
Nach Wiederverheiratung der Mutter möchte diese und ihr Ehemann dem Kind gemäß § 
1618 BGB ihren Ehenamen Mang erteilen (Einbenennung). 
 
Die Mutter besitzt die alleinige Sorge. 
 
 
Gemäß § 1618 Satz 3 BGB bedarf die Einbennung der Einwilligung des Vaters, wenn das 
Kind „seinen“ Familiennamen führt. Der Standesbeamte hat diesbezügliche Zweifel, 
nachdem der Vater den Familiennamen der Frau als Ehenamen und nicht seinen eigenen 
Geburtsnamen führt. 
 
 
Persönliche Notizen 
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3. Eheschließung zweier in einer Lebenspartnerschaft lebenden Deutschen, 
nachdem eine Lebenspartnerin nunmehr dem männlichen Geschlecht zuzuordnen 
ist 
 
Zwei Frauen deutscher Staatsangehörigkeit haben im Jahre 2008 eine 
Lebenspartnerschaft begründet. 
 
Es liegen zwei Entscheidungen des AG vor, wonach eine der Lebenspartnerinnen 
nunmehr einen männlichen Vornamen führt (1. Entscheidung) und dem männlichen 
Geschlecht zugehörig anzusehen ist (2. Entscheidung). 
 
 
Die beiden Personen sprechen beim Standesamt vor und möchten ihre 
Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen. 

 
Persönliche Notizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



© Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten für das Land Rheinland-Pfalz. e.V. Seite 5/5  

4. Namensführung einer Deutschen, die im Jahre 1983 im Ausland einen Ausländer 
geheiratet hat 
 
Eine Deutsche hat im Jahre 1983 in Luxemburg einen luxemburgischen 
Staatsangehörigen geheiratet. 
 
Sie besitzt einen im Jahre 2005 von der Deutschen Botschaft in Luxemburg ausgestellten 
Reisepass, in dem sie mit dem Familiennamen des Mannes bezeichnet ist. 
 
 
Das örtliche Standesamt ist mit der Prüfung der Namensführung befasst. Nach den 
Ermittlungen des Standesamts hat die Frau bislang keine Erklärung zur Namens-führung 
abgegeben. 

 
 
Persönliche Notizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


